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Einladung zur Trainerfortbildung 
 
 
Thema: 
 

Neues Prüfungsprogamm Ju-Jutsu 
 

Referent: 
 

Jens Dykow, 7. Dan Ju-Jutsu Trainer A Ju-Jutsu Breitensport 
und Team 
 

Zeit: 
 
 

Samstag, 7. Oktober 2023 
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Veranstalter: Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e.V. 
 

Ausrichter: 
 

Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e.V. 
 

Ort: 
 

Breitenfelder SV 
Grüner Weg, 23881 Breitenfelde 
  

Leitung: 
 

Rinke Karina Schmidt - Lehrreferentin des SHJJV  

Anmeldung: 
 

Per E-Mail bis zum 30.09.2023 an Lehrreferentin unter: 
lehrreferent@shjjv.de 
 

Zielgruppe: 
 

Lizenzinhaber von Trainerlizenzen und Prüferlizenzen Ju-Jutsu 

Lehrgangskosten: 10,00 € pro Person für Sportler(innen) mit gültiger DJJV-Beitragsmarke 
15,00 € pro Person für Sportler(innen) ohne gültige DJJV-Beitragsmarke 
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung 
 

Hinweis: 
 

Teilnehmer müssen eine der Voraussetzungen erfüllen: 
- Inhaber einer Sportassistenten oder Trainer C/B/A Lizenz des DJJV 
- Kenntnisse über das alte Prüfungsprogramm und mind. 2. Kyu Ju-Jutsu 

 
Für die Verlängerung der Sportassistenten-, Trainer C,B und A Breitensport - 
Lizenzen des DJJV  werden 8 LE anerkannt.  
Der Lehrgang wird für die Verlängerung der Prüferlizenz Ju-Jutsu anerkannt, 
soweit die individuellen Voraussetzungen erfüllt sind. (ein weiterer Lehrgang 
wird im Januar 2024 angeboten) 
 

Haftung: 
 

Die Haftung des Ausrichters und des Veranstalters ist beschränkt auf Fälle, bei denen 
Teilnehmern / Mitgliedern durch Benutzung der Verbands- bzw. Vereinseinrichtung ein 
Schaden entsteht und einem Organmitglied oder einer sonstigen Person, für die der Ausrichter 
oder der Veranstalter nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

 
Teilnahme: 

 
Es gelten die Allgemeinen Hinweise zu Veranstaltungen des SHJJV e. V., die auch Hinweise 
zum Datenschutz beinhalten. (www.shjjv.de/verband/informationen/downloads). 

Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e. V. 
Der Vorstand  


